
n-:l&;t9 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

DER BUN D ESM IN ISTER FÜ R FINANZEN XIII. GesetzgebWlgsperiode Wien, 1973 06 
Zl. 5835-Pr.2/1973 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
W i e n 1. 

~H IA.S. 
zu ~trf IJ. 

2 21 Juni .1973 Präs. __ .. __ •. _______ _ 

Auf die Anfrage der Abgeordneten DDr.König und Genossen vom 
9.Mai 1973, Nr.1261/J, betr. Novelle zum AUA-Rekonstruktions­
gesetz, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu den Anfragen 1) bis 4), die auf die Tätigkeit der derzeitigen 
Organe der Gesellschaft Bezug nehmen, kann festgestellt werden, 
daß der zur Begutachtung ausgesandte Geset~entwurf aus grundsätz­
lichen überlegungen die durch das AUA-Rekonstruktionsgesetz seiner­
zeit für das Unternehmen geschaffenen Ausnahmebestimmungenvom 
Aktiengesetz 1rlieder aufheben soll und in keinem Zusammenhang mit 
der Tätigkeit der derzeitigen Organe der Gesellschaft steht. 

Durch das AUA-Rekonstruktionsgesetz, BGBl.Nr. 9L~/1962, wurden für 
Austrian Airlines der "Parteienproporz ll bei der Organbestellung 
sowie die Verbote der Bestellung eines Vorstandsvorsitzenden und 
der Einräumung eines Dirimierungsrechtes für den Vorsitzenden 
(Stellvertreter) des Aufsichtsrates eingeführt und bis heute im 
vollen Umfang beibehalten. 

Die erstmalige gesetzliche Verankerung der sogenannten ,"Proporz­
Klausel" bei der Bestellung von Gesellschaftsorganen erfolgte 1956 
hinsichtlich der verstaatlichten Unternehmungen (BGBl.Nr.134/1956) 
und wurde durch die ÖIG-Gesetz-Novelle1969, BGBl.Nr. 47/1970 , 
wieder weitestgehend beseitigt, da seither die Proporzklausel 
nur mehr bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrates·deröI!tG­
ausgenommen die beiden Ressortvertreter - vorgesehen ist. Darüber 
hinaus ist in den verstaatlichten Unternehmungen die Bestellung 
eines Vorstandsvorsitzenden und die Einräumung eines Dirimierungs­
rechtes für den Vorsitzenden (Stellvertreter) des Aufsichtsrates 
möglich bzw. für die ÖIAG sogar zwingend vorgeschrieben. 

Durch die beabsichtigte Novelle zum AUA-Rekonstruktionsgesetz 
soll nun eine zumindest. teilweise Aufhebung des Proporzes auch 
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bei Austrian Airlines bewirkt werden. Durch den Wegfall der 
Proporzklausel bei der Vorstandsbestellung und die Aufhebung 
der gesetzlichen Verbote der Bestellung eines Vorstandsvor­
sitzenden sO\vie der Einräwnung eines Dirimierungsrechtes für 
den Vorsitzenden (Stellvertreter) des Aufsichtsrates würden 
lediglich die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß 
künftighin auch für die UnternehmensfÜhrung der Austrian Air­
lines die Bestimmungen des Aktiengesetzes 1965 voll zur Anwen­
dung gelangen könneno Mit der GesetzwerdQug des vorliegenden 
Entwurfes wäre keinesfalls zwingend und unmittelbar die Bestel­
lung eines Vorstandsvorsitzenden und die Einräumung des Diri­
mierungsrechtes für den Vorsitzenden (Stellvertreter) des Auf~ 
sichtsrates verbunden, sondern vJürde - entsprechend dem Al{tien ..... 
gesetz 1965 - der Hauptversammlung nur die Möglichkeit eröffnet 
werden, gegebenenfalls eine entsprechende Satzungsänderung ZU 

beschließen. 

In diesem Zusammenhang darf ich noch auf folgendes hinweisen: 

Die heiden derzeitigen Vorstandsmitglieder wurden mit Wirksam­
keit vom 1. Jänner 1969 in ihre Funktion bestellt. Nur drei 
Wochen später hat der damalige Bundesminister für Finanzen den 
Entwurf einer Novelle zum AUA-Rekollstruktionsgesetz zur Begut­
achtung ausgesandt, der - abgesehen von den beiden Ressortver­
tretern im Aufsichtsrat - die gleiche Zielsetzung wie der nun~ 
mehr vorliegende Gesetzentwurf hatte. Die diesbezügliche Re:":}l 

gierungsvorlage ist auch vom tlinisterrat am 180März 1969 be­
schlossen und dem Nationalrat zur verfassungsmäßigen Behandlung 
zugeleitet (1218 der Beilagen zu den stenographischen Protokol­
len des Nationalrates XI.GP), von diesem aber in der XI.GP 
nicht mehr behandelt wordeno 

Aus der Tatsache~ daß der zitierte seinerzeitige Gesetzentwurf: 
nur drei Wochen nach der Bestellung des derzeitigen Vorstandes 
zur Begutachtung ausgesandt und sodann auch vom Ministerrat an­

genommen worden ist, kann wohl geschlossen werden, daß. seine 
Zielsetzung, mit der auch die des vorliegenden Gesetzentwurfes 
übereinstimmt, keinesfalls mit der Tätigkeit des derzeitigen 
Vorstandes oder des Vorsitzenden des Aufsichtsrates in Verbin-

dung zu bringen ist, sondern daß auch die Österreichische 
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Volkspartei bzw. die damalige Bundesregierung die Auffassung 
vertreten hat, daß die gegenständ.lichen Bestimmungen des AUA­
Rekonstruktionsgesetzes aus grundsätzlichen überlegungen aufzu­
heben wären. 

Zu 5) Gemäß § 7 des AUA-Rekonstruktionsgesetzes sind die dem 
Bund gehörigen Anteilsrechte vom Bundesminister für Finanzen 
im Einvernehmen mit dem Bund.esmiriister für Verkehr auszuüben. 
Obwohl diesen beiden Bundesministern somit die parlamentarische 
Verant".'wrtlicr...kei t für die Ver\'lal tung der Anteilsrechte bzw. 
die Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel ob­
liegt, hat der Aufsichtsrat nach den derzeitigen Bestimmungen 
des AUA-Rekonstruktionsgesetzes nur aus den von den politis.chen 
Parteien vorgeschlagenen Personen zu bestehen~ Eine direkte 
und auch nur diesen verantwortliche Vertretung de} beiden zur 
Ausübung der Anteilsrechte des Bundes berufenen Bundesminister 
im Kontrollorgan Aufsichtsrat ist nicht vorgesehen. Die von 
Ihnen, sehr geehrter Herr Abgeordneter, aufgezeigte Möglichkeit, 
einen Vertreter des Finanzministeriums auf den Parteienvor­
schlag für die Bestellung des Aufsichtsrates zu nominieren, 
würde zu keiner Vertretung des Finanzministeriums geführt haben, 
so daß ich davon auch keinen Gebrauch gemacht,habe. 

Die Tatsache, daß ein Beamter meines R'essorts über Vorschlag 
einer politischen Partei in den Aufsichtsrat gewählt wird -
wie dies ja auch über Vorschlag der Österreichischen Volkspartei 
erfolgte -, stellt zweifellos keine Vertretung des dem Bundes­
minister,zur Verfügung stehenden Hilfsapparates (des Bundes­
ministeriums als Kollektivorgan) dar. In der vorliegenden Ge­
setzesnovelle ist daher eine direkte und auch nur diesen verant­
wortliche Vertretung der beiden zur Ausübung der Anteilsrechte 
des Bundes berufenen Ressortminister vorgesehen. 

Zu 6) Das Bundesministerium für Verkehr ist gemäß § 1'41 Abs.5 
des Luftfahrtgesetzes, BGBI.Nr.253/1957, in sein~r Eigenschaft 
als Aufsichtsbehörde (Oberste Zivilluftfahrtbehörde) berechtigt, 
einen Vertreter zu allen Haupt- und Generalversammlungen und 
AUfsi.chtsratssitzungen von Kapitalgesellschaften, die Zivil-
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luftfahrtschulen, Zivilflugplätze oder Luftverkehrsunternehmun­
gen betreiben, mit beratender Stimme zu entsenden .. Diese Be­
rechtigung des Bundesministeriums für Verkehr bezieht sich' 
auf alle davon betroffenen Unternehmungen und nicht nur auf 
Austrian Airlines. Sie steht ausschließlich mit den Obliegen­
heiten im ZusaID~enhang, die auf dem Luftfahrtgesetz beruhen. 
Ich sehe darin keinen Nachteil .. 

Die Ausübung der Anteilsrechte, die mir im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Verkehr obliegt,steht damit in keinerlei 
Zusammenhfu"1.g .. Diesbezüglich kommt dem Vertreter des Verkehrs­
ministeriums bisher kein -auch kein lediglich beratendes -
Stinmrrecht ZU4 

Zu r}\ 
! ) Die Unternehmenspolitik der Austrian Airlines zeigt in den 
let~ten Jahren erfreuliche Ergebnisseo Die prognostizierten 
Ergebnisse des Unternehmenskonzeptes "1970 - 1974 \verden von 
d.en tatsächlichen Erfolgen seit 1971 beträchtlich überschritten, 
so daß eine Änderung der Unternehm.enspolitik, soweit deren 
Durchsetzung den Organen der Gesellschaft obliegt, derzeit 
wohl kaum als erforderlich angesehen werden kann. Der Einfluß 
des Hauptaktionärs Bund auf die Unternehmenspolitik in den 
letzten Jahren kann sicherlich in dem AUA-Finanzierungsgesetz, 
BGBloNro335/1970, durch das der Bund unter Regreßverzicht 
Verbindlichkeiten von rund 560 MiooS und die Haftung für die 
im Zusammenhang mit der Umflottung auf DC-9 Flugzeuge a~fzu­
nehnenden Darlehen übernommen hat, erblickt werden sowie in 
der Beteiligung des Bundes an der 1972 beschlossenen Kapital­
erhöh~~g um 610 Mio.S. Eine Änderung der Unternehmenspolitik, 
soweit sie dem Einfluß des Hauptaktionärs unterliegt, kann 
deher gleichfalls nicht als erforderlich angesehen werden. 

Durch den vorliegenden Gesetzentvrurf soll auch keinesfalls 
durch neu zu' schaffendeI"iehrheitsverhältnisse im Aufsichtsrat 
und Vorstand eine Änderung in der Unternehmenspolitik der 
Austrian Air1ines erreicht v[erden. Wie bereits dargelegt, 
soll der Gesetzentwurf die Voraussetzungen dafür schaffen, 
daß,künftighin auch die Unternenmensführung der Austrian Air-

"lines nur den Bestimmungen des Aktiengesetzes 1965 unterliegen 

1244/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 5

www.parlament.gv.at



- 5 -

soll. Die bereits seit 1962 bestehenden Ausnahmebestimmungen 
vom Aktiengesetz für das Unterner~en haben kaum zu der erst 
"1971 erkennbar ge110rdenen Aufwärtsentwicklu..."lg der Gesellschaft 
beigetragen. Durch zeh..n Jahre hindurch war trotz dieser Aus­
nahmebesti~~ungen eine positive Entwicklung des Unternehmens 
nicht zu verzeichnen. Es kann daher mit Recht a..'1genommen 
werden, daß die Aufhebung dieser Ausnahmebestimmungen nicht 
nur keine Nachteile für das Unternehmen bringen, sondern viel­
mehr eineUnterne~~ensführung gewährleisten wird, die aus­
schließlich den Bestimmungen des Aktiengesetzes unterliegt. 

i1 
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